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§ 96 StPO Protokoll
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Die Aufnahme von Beweisen ist in einem Protokoll zu dokumentieren, welches insbesondere zu enthalten hat:

1. 1.die Bezeichnung der Behörde und der an der Amtshandlung beteiligten Personen,

2. 2.Ort, Zeit und Gegenstand der Amtshandlung,

3. 3.den Inhalt von Aussagen,

4. 4.andere wesentliche Vorgänge während der Amtshandlung,

5. 5.allenfalls gestellte Anträge,

6. 6.die Unterschriften der vernommenen Personen. Wird eine Unterschrift verweigert oder unterbleibt sie aus

anderen Gründen, so sind die hiefür maßgebenden Umstände im Protokoll zu vermerken.

2. (2)Das Protokoll ist vom Leiter der Amtshandlung oder von einer anderen geeigneten Person als Schriftführer zu

erstellen. Es ist in Vollschrift abzufassen. Sofern es diktiert wird, hat dies für die Anwesenden hörbar zu

geschehen. Es ist aber zulässig, vorläufig Kurzschrift zu verwenden oder das Diktat mit einem technischen

Hilfsmittel aufzunehmen. Eine solche Vorgangsweise und ein allenfalls verkündeter Beschluss sind jedenfalls

sogleich in Vollschrift festzuhalten. Kurzschrift und Tonaufnahme sind unverzüglich in Vollschrift zu übertragen,

die Tonaufnahme ist überdies zuvor wiederzugeben, sofern dies einer der Beteiligten verlangt.

3. (3)Soweit dies für die Beurteilung der Sache und der Ergebnisse der Amtshandlung erforderlich ist oder eine

vernommene Person es verlangt, ist ihre Aussage im Protokoll wörtlich wieder zu geben; im Übrigen sind die

Antworten ihrem wesentlichen Inhalt nach erzählungsweise festzuhalten. Die gestellten Fragen sind nur soweit

aufzunehmen, als dies für das Verständnis der Antwort erforderlich ist.

4. (4)Das Protokoll ist der vernommenen Person zur Durchsicht mit der Information vorzulegen, dass sie berechtigt

ist, Ergänzungen oder Berichtigungen zu verlangen. Erhebliche Zusätze oder Einwendungen sind in einen

Nachtrag aufzunehmen und gesondert zu unterfertigen. Sofern dies abgelehnt wird, hat die vernommene Person

das Recht, dem Protokoll eine Stellungnahme beizufügen. Im Übrigen darf in dem einmal Niedergeschriebenen

nichts Erhebliches ausgelöscht, zugesetzt oder verändert werden. Durchgestrichene Stellen sollen noch lesbar

bleiben. Das Protokoll ist von der vernommenen Person auf jeder Seite und am Ende vom Leiter der

Amtshandlung, vom Schriftführer und den übrigen Beteiligten zu unterschreiben.

5. (5)Das Protokoll ist zum Akt zu nehmen. Soweit die vernommene Person zur Akteneinsicht berechtigt ist, ist ihr

auf Verlangen sogleich gebührenfrei eine Abschrift oder Kopie auszufolgen, sofern dem schutzwürdige Interessen

des Verfahrens oder Dritter nicht entgegen stehen; § 54 ist anzuwenden. Auf Kurzschriften und Tonaufnahmen

(Abs. 2) ist § 271 Abs. 6 anzuwenden.

In Kraft seit 28.12.2019 bis 31.12.9999
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